
  

 

 (Proj.-Nr. 27726-238)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 80 

„Neu Helgoland“ 

mit örtlicher Bauvorschrift 

Gemeinde Worpswede 

 

- Vorentwurf (Stand: 05.07.2022) - 

 

 

 



 Seite 2 

 Vorentwurf (05.07.2022)     

 

Inhaltsverzeichnis 

1. PLANAUFSTELLUNG .............................................................................................................. 4 

2. PLANUNTERLAGE ................................................................................................................... 4 

3. GELTUNGSBEREICH .............................................................................................................. 4 

4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN ....................................... 5 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung ............................................................................ 6 
4.2 Vorbereitende Bauleitplanung ................................................................................................. 14 
4.3 Verbindliche Bauleitplanung .................................................................................................... 16 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION ........................................................................................... 16 

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE ............................................................................. 18 

7. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES ..................................................................................... 18 

7.1 Art der baulichen Nutzung ....................................................................................................... 18 
7.2 Maß der baulichen Nutzung .................................................................................................... 19 
7.2.1 Zulässige Grundflächen / Überbaubare Grundstücksflächen ................................................. 19 
7.2.2 Höhe baulicher Anlagen / Traufhöhe ...................................................................................... 20 
7.3 Abweichende Bauweise .......................................................................................................... 20 
7.4 Öffentliche Grünflächen .......................................................................................................... 21 
7.5 Erschließung / Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten .................................................. 22 
7.6 Wasserflächen ........................................................................................................................ 22 
7.7 Grünordnerische Festsetzungen ............................................................................................. 22 
7.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft .............................................................................................................................. 23 
7.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ................................................................................... 24 
7.10 Flächenübersicht ..................................................................................................................... 25 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE ..................................................................................... 25 

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege ............................................................... 25 
8.2 Wasserwirtschaft .................................................................................................................... 26 
8.3 Verkehrliche Belange .............................................................................................................. 28 
8.4 Wirtschaft ................................................................................................................................ 28 
8.5 Denkmalschutz ....................................................................................................................... 29 
8.6 Freizeit / Erholung / Tourismus ............................................................................................... 29 
8.7 Immissionsschutz.................................................................................................................... 29 
8.8 Ver- und Entsorgung ............................................................................................................... 30 

9. NACHRICHTLICHE HINWEISE ............................................................................................. 30 

9.1 Naturschutzfachliche Schutzgebiete ....................................................................................... 30 
9.2 Überschwemmungsgebiet ...................................................................................................... 30 
9.3 Natura 2000-Gebiete .............................................................................................................. 30 
9.4 Archäologische Denkmalpflege .............................................................................................. 30 
9.5 Grundwassermessstelle.......................................................................................................... 30 
9.6 Beseitigung des Niederschlagswassers ................................................................................. 31 
9.7 Besonderer Artenschutz ......................................................................................................... 31 

10. ERGÄNZENDE HINWEISE .................................................................................................... 31 

 



 Seite 3 

 Vorentwurf (05.07.2022)     

 

Anhang 

Anhang  Wegekonzept Hammeniederung (Landkreis Osterholz) 

 



 Seite 4 

 Vorentwurf (05.07.2022)     

 

1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwal-

tungsausschuss der Gemeinde Worpswede in seiner Sitzung am 27.11.2013 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 80 "Neu Helgoland", mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung, 

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ………… orts-

üblich bekannt gemacht. 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer von dem öffentlich bestellten Vermessungs-

büro Meyer-Gatzke zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im Maßstab 1:  500 erstellt 

worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 80 "Neu Helgoland" liegt westlich des 

Hauptortes Worpswede, unmittelbar angrenzend an die Hamme. Das Plangebiet umfasst 

etwa 4,91 ha. Die räumliche Lage ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen, die ge-

naue Abgrenzung der Planzeichnung. 

 
Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

Mit der vorliegenden Planung sollen einerseits die vorhandenen Freizeit- und Erholungsein-

richtungen am regional bedeutsamen touristischen Standort „Neu Helgoland“ gesichert und 

erweitert werden, was beispielsweise den Campingplatz, die Badestelle „Hammestrand“, die 

Stellplatzanlage, aber auch das Angebot an Torfkahnfahrten umfasst. Andererseits soll aber 

auch die im Jahr 2010 durch die Gemeinde erworbene ehemalige Strommeisterei einer 

Nachnutzung zugeführt werden. Diese besteht aus einem spundwandgesäumten Hafenbe-

cken mit Slipanlage, unterschiedlichem Gebäudebestand sowie umfangreichen befestigten 

Flächen, aber auch Freiflächenbereichen. Zwischenzeitlich werden Gebäude und Freiflächen 

zur Unterbringung von Booten, vor allem Nachbauten der historischen Torfkähne, genutzt, 

wobei auch erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in einer kleinen Werk-

statt durchgeführt werden. Daneben wurde auf einer befestigten Fläche ein Wohnmobilhafen 

eingerichtet, der ausgesprochen gut angenommen wird. Der Hafen selbst dient inzwischen 

als Stützpunkt für die Torfkahnfahrten, aber auch für Kanufahrer und den Segelsport. Mit der 

vorliegenden Bauleitplanung soll ein verbindlicher Rahmen für die an diesem Standort ge-

wollten und mit der Umgebung (vor allem naturschutzfachlich hochwertigen Bereichen) ver-

träglichen Nutzungen geschaffen werden. 

Chronologie 

Die Gemeinde hatte bereits unmittelbar nach Ankauf der Strommeisterei ein Entwicklungs-

konzept für diesen Bereich als Grundlage für eine Bauleitplanung erarbeiten lassen. Am 

27.11.2013 wurde der Beschluss zur Einleitung der erforderlichen 22. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80 „Neu Helgoland“ ge-

fasst. Begleitend zur Bauleitplanung wurden diverse Fachgutachten erarbeitet, u. a.  

• „Kontrolle und Einschätzung zur Eignung eines Baumbestandes an der Strommeisterei 

Neu Helgoland in Worpswede (Landkreis Osterholz) als Lebensstätte von Fledermäu-

sen und Vögeln“ (BIOS - Gutachten für ökologische Bestandsaufnahmen, Bewertungen 

und Planung; Februar 2013) 

• „FFH-Verträglichkeitsprüfung“ (BIOS - Gutachten für ökologische Bestandsaufnahmen, 

Bewertungen und Planung; Juli 2015) 

• „Stellplatzbedarf für den Bereich Neu Helgoland“ (Verkehrs- und Regionalplanung 

GmbH; Oktober 2013) 

• „Schalltechnischen Untersuchung“ (T&H Ingenieure GmbH 28.09.2016) 

Nachdem sich im Jahr 2019 abzeichnete, dass für die Änderung des Flächennutzungsplanes 

eine Genehmigung durch den Landkreis Osterholz voraussichtlich nicht erteilt werden könne, 

wurde der Beschluss gefasst, das vollständige Planverfahren erneut durchzuführen. Zu die-

sem Stadium wurde auch der zwischenzeitlich genehmigte und gebaute Parkplatz am Ham-

meweg / Ecke Zufahrt Strommeisterei sowie der Campingplatz beiderseits des Wörpedahler 

Schiffgrabens in das Plangebiet einbezogen, um geordnete städtebauliche Verhältnisse zu 

schaffen. 

In einem ersten Schritt soll mit den grundlegenden städtebaulichen Daten nunmehr eine Be-

teiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping) durchgeführt und erst anschließend alle bereits 

bestehenden Gutachten aktualisiert und auf den erweiterten Planungsinhalt abgestellt sowie 

ggf. sich aus dem Beteiligungsverfahren ergebende neue Begutachtungen beauftragt wer-

den. Dementsprechend enthält der vorliegenden Bauleitplan auch noch keinen Umweltbe-

richt. 
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4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nie-

dersachsen (LROP) aus dem Jahr 2012, in seiner aktuellen Fassung aus dem Jahr 2017, 

formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Os-

terholz 2011 (RROP) konkretisiert. Nachfolgend wird auf die für den Planungsbereich und 

das Planungsziel relevanten Ziele und Grundsätze eingegangen1. Während für die Bauleit-

planung an die Ziele (nachfolgend in Fett- und Kursivschrift) der Raumordnung eine Anpas-

sungspflicht besteht, sind Grundsätze (nur Kursivschrift) und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  

Im Folgenden sind die für die vorliegende Planung relevanten Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung und Landesplanung aufgeführt. 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)  

 
Abb. 2: Auszug aus den zeichnerischen Darstellungen des LROP Niedersachsen (Lage des Plangebiets ist 

rot gestrichelt gekennzeichnet; Zeichenerklärung: grüne Fläche = Vorranggebiet Biotopverbund, grüne 
Linie / Hamme = Vorranggebiet Biotopverbund (linienförmig), grüne Punkte = Vorranggebiet Natura 2000) 

In der zeichnerischen Darstellung des LROP liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorrang-

gebietes Biotopverbund (3.1.2), wobei die Hamme ergänzend als Vorranggebiet Bio-

topverbund (linienförmig) gekennzeichnet ist. Beide Bereiche werden zudem überlagert 

von einem Vorranggebiet Natura 2000 (3.1.3). 

                                                      
1  Der § 3 des Raumordnungsgesetzes enthält folgende Begriffsdefinitionen: 

 „Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder be-
stimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen 
Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes.“  

 „Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vor-
gaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung kön-
nen durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan aufgestellt werden.“ 
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Dem Textteil ist dazu folgendes zu entnehmen: 

„3.1.2 Natur und Landschaft 

01 Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild wert-

volle Gebiete, Landschaftsbestandteile und Lebensräume sind zu erhalten und zu 

entwickeln. 

02 1Zur nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren 

Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie 

zur Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-

scher Wechselbeziehungen ist ein landesweiter Biotopverbund aufzubauen. 
2Darin sollen wertvolle, insbesondere akut in ihrem Bestand bedrohte Lebens-

räume erhalten, geschützt und entwickelt sowie untereinander durch geeignete 

Flächen funktional verbunden werden. 3Überregional bedeutsame Kerngebiete 

des landesweiten Biotopverbundes sowie Querungshilfen von landesweiter Be-

deutung sind als Vorranggebiete Biotopverbund in Anlage 2 festgelegt. 4Sie sind 

als Vorranggebiete Biotopverbund, Vorranggebiete Freiraumfunktionen, Vorrang-

gebiete Natur und Landschaft, Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung, -pflege 

und -entwicklung, Vorranggebiete Natura 2000 oder Vorranggebiete Verbesserung 

der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts in die Regionalen Raumord-

nungsprogramme zu übernehmen und dort räumlich näher festzulegen. 

03 Planungen und Maßnahmen dürfen die Anbindung und die Funktionsfähigkeit der 

Querungshilfen der Vorranggebiete Biotopverbund in Anlage 2 nicht beeinträchti-

gen.“ 

„3.1.3 Natura 2000 

01 Die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ sind entspre-

chend der jeweiligen Erhaltungsziele zu sichern. 

02 1In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen und 

Maßnahmen nur unter den Voraussetzungen des § 34 des Bundesnaturschutz-

gesetzes (BNatSchG) zulässig. 2Vorranggebiete Natura 2000 sind die Gebiete, 

die 

1. in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabschnitt 3 der Richtlinie 92/43/EWG 

des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der je-

weils geltenden Fassung eingetragen sind (Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung), 

2. der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 

benannt sind (FFH-Vorschlagsgebiete) oder 

3. Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG 

sind.“ 

 Mit der vorliegenden Bauleitplanung erfolgt keine Neuausweisung von bisher baulich 

ungenutzten Flächen, so dass es zu keiner Flächeninanspruchnahme kommt, die die 

Vorranggebiete flächenmäßig beeinträchtigt. Lediglich durch die Erhöhung der Nut-

zungsintensität kann es zu Auswirkungen kommen, die sich auf das Vorranggebiet Na-

tura 2000 auswirken können. Allerdings soll durch die vorliegende Planung ein recht-

lich verbindlicher Rahmen für die Regelung dieser Nutzungen geschaffen werden. 

Durch die BIOS wurde diesbezüglich eine „FFH-Verträglichkeitsprüfung zum Bebau-



 Seite 8 

 Vorentwurf (05.07.2022)     

 

ungsplan Nr. 80 „Neu Helgoland“2 und zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

Nr. 22“ vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass erhebliche Beeinträchtigun-

gen unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden 

können. Damit sind keine Konflikte mit den benannten Vorranggebieten zu erwarten. 

Ergänzend sind dem Textteil des LROP noch folgende für die vorliegende Bauleitplanung re-

levanten Aspekte zu entnehmen: 

„1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner 

Teilräume 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

01 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 

die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generatio-

nen schaffen. 
02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sol-

len zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Es sollen 

- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur ge-

sichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und um-

weltverträglich befriedigt werden, 

- flächendeckend Infrastruktureinrichtungen der Kommunikation, Voraussetzungen 

der Wissensvernetzung und Zugang zu Information geschaffen und weiterentwi-

ckelt werden. 

Dabei sollen 

- die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbes-

sert werden, 

- belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und 

Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

- die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung des 

Treibhauseffektes genutzt werden, 

- die Möglichkeiten zur Anpassung von Raum- und Siedlungsstrukturen an die Fol-

gen von Klimaänderungen berücksichtigt werden, 

- die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und Neuversiegelung 

von Freiflächen ausgeschöpft werden.“ 

07 Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als 

auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten und so 

weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Bei-

trag leisten können.“ 

 Die vorliegende Bauleitplanung hat zum Ziel, eine bereits in Nutzung befindliche Flä-

che für die Zukunft nachhaltig zu entwickeln und damit über den Tourismus auch einen 

wirtschaftlichen Nutzen sowohl für die private, als auch die öffentliche Hand zu gene-

rieren. Da Worpswede ein touristischer Schwerpunktraum in der Region ist, wird die 

Planung auch zu einem nachhaltigen Wachstum und der Stärkung der Wettbewerbs-

fähigkeit beitragen. Zudem werden keine Flächen neu in Anspruch genommen und 

                                                      
2 Bis zur öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen erfolgt eine Aktualisierung der FFH-

Verträglichkeitsprüfung, so dass die bisherige Fassung den aktuellen Planungsunterlagen nicht beigelegt 
wurde. 



 Seite 9 

 Vorentwurf (05.07.2022)     

 

Möglichkeiten einer naturnahen ruhigen Erholung in Natur und Landschaft geboten. 

Damit entspricht die Planung auch den vorstehenden Grundsätzen. 

„2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

01 In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 

Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse wei-

terentwickelt werden. 

08 Touristische Einrichtungen und Großprojekte sollen dazu beitragen, die Lebens- und 

Erwerbsbedingungen der ansässigen Bevölkerung zu verbessern, den Tourismus ei-

ner Region zu stärken und die traditionellen Formen des Fremdenverkehrs und des 

Städtetourismus zu ergänzen und zu beleben. Durch die Realisierung von touristi-

schen Großprojekten dürfen historisch wertvolle Kulturlandschaften sowie ge-

wachsene Siedlungs-, Versorgungs- und Nutzungsstrukturen nicht wesentlich 

beeinträchtigt und der Erholungswert der Landschaft nicht gefährdet werden. 

Die Einrichtungen sollen räumlich und infrastrukturell an Zentrale Orte angebunden 

sein.“ 

 „Neu Helgoland“ ist ein weit über die Gemeinde- und Landesgrenze hinaus bekannter 

Tourismusstandort, der auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken kann. Mit der 

bauleitplanerischen Sicherung des gesamten Standortes kann eine prägende und 

identitätsstiftende Struktur erhalten und entsprechend dem städtebaulichen Erfordernis 

zur Neuordnung des Hafengeländes der ehemaligen Strommeisterei weiterentwickelt 

werden. Damit werden auch die unter dem Punkt 08 benannten Grundsätze verfolgt 

und gleichzeitig ein Konflikt mit dem Ziel, wertvolle Strukturen und den Erholungswert 

der Landschaft nicht erheblich zu beeinträchtigen bzw. zu gefährden, vermieden. So 

zielen die vorhandenen und geplanten Nutzungen auf einen ruhigen und naturbezoge-

nen Tourismus, der die Potenziale der Landschaft nutzt. Vor allem der Bezug zum 

Gewässersystem der Hamme und der damit verbundenen Niederungslandschaft soll 

durch die Torfkahn- und Kanufahrten, aber auch Möglichkeiten für Wanderer und Rad-

fahrer gestärkt werden. Damit entspricht die Planung auch den vorstehenden Zielen 

und Grundsätzen. 

„3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und Freiraumnut-

zungen 

3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 

01 Die Voraussetzungen für Erholung und Tourismus in Natur und Landschaft sollen in al-

len Teilräumen gesichert und weiterentwickelt werden. 

Gebiete, die sich aufgrund ihrer Struktur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit für die land-

schaftsgebundene Erholung eignen, sollen für diese Nutzung erschlossen werden. 

Soweit mit dem jeweiligen Schutzzweck vereinbar, soll eine Zugänglichkeit auch in den 

nach Naturschutzrecht geschützten Gebieten gewährleistet werden, damit diese Ge-

biete für das Naturerleben und die Vermittlung umweltbezogener Informationen an die 

Öffentlichkeit genutzt werden können. 

In Gebieten mit geringer landschaftlicher Strukturvielfalt sollen landschaftspflegerische 

Maßnahmen dazu beitragen, dass die Voraussetzungen für die Erholungsnutzung ver-

bessert werden. 

Durch die Nutzung von Natur und Landschaft für Erholung und Tourismus sollen die 

ökologischen Funktionen des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht beein-

trächtigt werden.“ 
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 Wie bereits dargelegt, hat die vorliegende Bauleitplanung zum Ziel, eine bereits in Nut-

zung befindliche Fläche für die Zukunft nachhaltig zu entwickeln. Zudem zielen die 

vorhandenen und geplanten Nutzungen auf einen ruhigen, landschaftsbezogenen Tou-

rismus, ohne zu Konflikten mit aus naturschutzfachlicher Sicht schutzwürdigen bzw. 

geschützten Bereichen zu führen. Durch die BIOS wurde diesbezüglich eine „FFH-

Verträglichkeitsprüfung zum Bebauungsplan Nr. 80 „Neu Helgoland“ und zur Änderung 

des Flächennutzungsplanes Nr. 22“ vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass 

erhebliche Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

ausgeschlossen werden können. Damit entspricht die Planung auch den vorstehenden 

Grundsätzen. 

Die vorstehenden Aussagen des LROP werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für 

den Landkreis Osterholz 2011 (RROP) präzisiert und auf die regionalen Gegebenheiten ab-

gestellt. Aktuell befindet sich das Regionale Raumordnungsprogramm in der Neuaufstellung, 

so dass die geltenden Aussagen nachfolgend dargelegt werden. 

In der gesamträumlichen Siedlungsstruktur wird dem zentralen Siedlungsgebiet der Gemein-

de Worpswede die Funktion eines Grundzentrums (RROP 2.1 - 01) zugewiesen. Mit diesen 

Funktionszuweisungen geht ein Versorgungsauftrag für den täglichen allgemeinen Grundbe-

darf der Bevölkerung einher. Zudem ist der Hauptort Worpswede als „Standort Entwick-

lungsaufgabe Tourismus“ (RROP 3.9 - 10) gekennzeichnet. Dem Textteil ist dazu folgen-

des Ziel der Raumordnung zu entnehmen: „Die hervorragende Bedeutung des Zentralen 

Siedlungsgebietes von Worpswede als touristischer Standort ist im Zusammenhang 

mit der umgebenden Moorkulturlandschaft zu sichern und weiterzuentwickeln. Dem 

Potential für Kultur- und sanften Naturtourismus ist dabei besondere Beachtung zu 

schenken. Raumbedeutsame Nutzungen sind nur zulässig, soweit sie mit der Festle-

gung als Standort besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus vereinbar sind.“ 

Vertiefend führt das RROP dazu aus, dass „die durch die Moorkultur geprägte Erholungs-

landschaft im östlichen Kreisgebiet mit dem Weyerberg in Worpswede als Mittelpunkt, […] 

zur Wahrung ihrer landschaftsbedingten Erholungseignung und insbesondere zur Sicherung 

ihrer besonderen natürlichen und kulturellen Vielfalt, Eigenart und Schönheit großräumig und 

einheitlich gesichert und entwickelt werden [soll]“ (RROP 3.9 11). 

„Die Funktion von Weser, Lesum, Wümme und Hamme mit Osterholzer Hafenkanal und Ha-

fen für die wasserbezogene Erholung soll, soweit mit den Erfordernissen des Naturschutzes 

vereinbar, erhalten und bedarfsgerecht entwickelt werden. An Hamme und Wümme soll da-

bei dem Erholungsverkehr mittels der für das Teufelsmoor typischen historischen Torfkähne 

besondere Bedeutung beigemessen werden. Dasselbe gilt für den Ausflugsverkehr mittels 

Passagierschifffahrt auf der Hamme unterhalb von Neu Helgoland“ (RROP 3.9 12). 

Dem zeichnerischen Teil ist zu entnehmen, dass das Plangebiet mit dem Symbol „E im Drei-

eck“ als „Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt“ (RROP 3.9 – 09) gekennzeichnet 

ist, siehe nachfolgende Abbildung. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des RROP Landkreis Osterholz (Lage des Plangebietes 

ist mit gestricheltem, schwarzen Kreis markiert) 

Der südwestlich verlaufende Hammeweg ist als „Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer 

Wanderweg“ mit dem ergänzenden Symbol F („Radfahren“) gekennzeichnet (RROP 3.9 – 

08). 

Das Plangebiet selbst liegt innerhalb eines 

• Vorranggebietes Natur und Landschaft“ (RROP 3.5.2 – 02), eines 

• „Vorranggebietes Natura 2000“ (RROP 3.5.1 – 04), eines 

• „Vorranggebietes Hochwasserschutz“ (RROP 3.2 03), eines 

• „Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft“ (RROP 3.7.1 – 03) sowie eines 

• „Vorbehaltsgebietes Erholung“ (RROP 3.9 – 07). 

Dem Textteil des RROP sind dazu folgende Ausweisungen und Festlegungen zu entnehmen: 

Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt 

3.9 – 09 „Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind zu sichern und hinsicht-

lich ihrer Eignung und Nutzbarkeit für die ruhige Erholungsnutzung bedarfsgerecht 

und umweltverträglich weiter zu entwickeln. Raumbedeutsame Nutzungen sind nur zu-

lässig, soweit sie mit der besonderen Funktion der Erholungsstandorte vereinbar 

sind.“ 

 Die Planung trägt diesem raumordnerischen Ziel inhaltlich vollumfänglich Rechnung. 

Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = Radfahren) 

3.9 - 08 „An regional bedeutsamen Wanderwegen soll den Belangen von Radfahrern bzw. 

Wanderern bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein beson-

deres Gewicht beigemessen werden.“ 

 Mit der vorliegenden Planung sollen die vorhandenen Freizeit- und Erholungsanlagen 

in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden. Damit steigt auch das Ange-

bot für Radfahrer, z. B. durch die geplante kleine Gastronomie, den Kanuverleih sowie 

den Torfkahnhafen an diesem Haltepunkt. Zudem ist zu erwarten, dass Gäste des 

Camping- und des Wohnmobilplatzes den Radweg nutzen, um die ökologisch wertvol-
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le Hammeniederung oder den touristisch bedeutsamen Ort Worpswede zu besuchen. 

Die Planung wird sich daher positiv auf das Vorbehaltsgebiet auswirken. 

Vorranggebiet Natur und Landschaft 

3.5.2 – 02 „In den Vorranggebieten Natur und Landschaft und Grünlandbewirtschaf-

tung, -pflege und -entwicklung sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur 

zulässig, soweit sie mit den Schutzzwecken bzw. Zielsetzungen der den Gebieten zu-

grunde liegenden naturschutzrechtlichen Festlegungen und -fachlichen Programmen 

und Plänen vereinbar sind. Unberührt bleiben die landwirtschaftliche Flächenbewirt-

schaftung im Rahmen der guten fachlichen Praxis sowie die ordnungsgemäße Forst-

wirtschaft, soweit nicht durch besondere naturschutzrechtliche oder andere öffent-

lich-rechtliche Vorschriften oder Verträge Einschränkungen erfolgen.“ 

 Mit der vorliegenden Planung sollen vorhandene touristische Einrichtungen in ihrem 

Bestand gesichert und weiterentwickelt werden. Zudem soll der vormalige Betriebsha-

fen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz (NLWKN) einer touristischen Nachnutzung zugeführt werden, die sich überwie-

gend auf die Bestandssituation bezieht. Dabei werden randliche Eingrünungen erhal-

ten und ergänzt. Zudem ist der Bereich Neu Helgoland im RROP zugleich als „Regio-

nal bedeutsamer Erholungsschwerpunkt“ gekennzeichnet, bei dem es sich ebenfalls 

um ein Ziel der Raumordnung handelt. Damit ist zu konstatieren, dass die vorliegende 

Planung mit dem Vorranggebiet Natur und Landschaft aufgrund der räumlichen Be-

schränkung auf die Bestandssituation vereinbar ist. 

Vorranggebiet Natura 2000 

3.5.1 - 04 „In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen nur unter den Voraussetzungen der §§ 33 bis 36 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zulässig.“ 

 Die vorliegende Planung hat einerseits das Ziel, die vorhandenen touristischen Einrich-

tungen in ihrem Bestand zu sichern und andererseits dabei auch die maximal an die-

sem Standort gewünschte / verträgliche Nutzungsintensität festzulegen. Gleiches gilt 

für die Nachnutzung des ehemaligen Betriebshafens und seiner Betriebsgebäude so-

wie Freiflächen. Damit kann sowohl dem raumordnerischen Ziel „Regional bedeutsa-

mer Erholungsschwerpunkt“, als auch dem „Vorranggebiet Natura 2000“ entsprochen 

werden. 

Durch die BIOS wurde zudem eine „FFH-Verträglichkeitsprüfung zum Bebauungsplan 

Nr. 80 „Neu Helgoland“ und zur Änderung des Flächennutzungsplanes Nr. 22“ vorge-

nommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass erhebliche Beeinträchtigungen unter Be-

rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können.  

Vorranggebiet Hochwasserschutz 

3.2 03 „Zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden die Gebiete der 

Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes für die Wümme, der 

geplanten Verordnung über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes an Hamme 

und Beek […] sowie potentiell überflutungsgefährdete Bereiche als Vorranggebiete Hoch-

wasserschutz festgelegt.“ 

Ergänzend ist dem Kapitel 3.2 Küsten- und Hochwasserschutz unter dem Punkt 02 folgendes 

Ziel zu entnehmen: „Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als natürliche 

Rückhalteräume insbesondere in den Auen und an den Gewässern Weser, Lesum, 

Hamme, Beek, Wümme und Wörpe zu erhalten bzw. so weit wie möglich wieder herzu-

stellen.“ 
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 Aus der Fachkarte zu dem festgestellten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) „Beek und 

Hamme“ (23. Mai 2012) ist zu ersehen, dass nicht alle Teile des Plangebietes inner-

halb des ÜSG liegen, siehe nachfolgende Abbildung. 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet „Beek und Hamme“ 

(Quelle: Umweltkarten Niedersachsen; abgerufen am 03.12.2021) 

Im Bebauungsplan werden für die innerhalb des ÜSG gelegenen Flächen keine Fest-

setzungen getroffen, die über den genehmigten baulichen Bestand bzw. die bestehen-

de Nutzung hinausgehen. Lediglich 339 m² dürfen als zusätzliche Flächen in den bei-

den SO-Campingplatz versiegelt werden. Zudem wird nunmehr auf einem kleinen Teil 

des Räumstreifens an der Hamme eine Außengastronomie zugelassen, dies aller-

dings mit Zustimmung des Grundstückseigentümers, dem Niedersächsischen Lan-

desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Damit sind in 

diesen Überschwemmungsbereichen keine Konflikte mit dem Ziel des Hochwasser-

schutzes gegeben, siehe auch Kapitel 8.2 „
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Wasserwirtschaft“. In den weiteren Bereichen des Plangebietes (außerhalb des ÜSG) 

werden ebenfalls überwiegend bestandsbezogene Festsetzungen getroffen, allerdings 

finden hier auch Nutzungsergänzungen statt. Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass das 

„Vorranggebiet Hochwasserschutz“ damit nicht nachteilig berührt wird, da der Retenti-

onsraum keine Funktionseinschränkungen erfährt. Die Planung ist daher auch mit die-

sem Ziel vereinbar. 

Weiterhin ist am 01.09.2021 zum Zwecke des Hochwasserschutzes die Verordnung über 

die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz 

(BRPHV) in Kraft getreten. In dieser sind Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung 

enthalten, die nun zusätzlich zu den Regelungen des LROP und RROP als Grundsätze be-

rücksichtigt bzw. als Ziele beachtet werden müssen. Eine Auseinandersetzung mit diesen 

Planungsvorgaben erfolgt aus systematischen Gründen im Kapitel 8.2 „
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Wasserwirtschaft“. 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft  

3.7.1 - 01 „Die Landwirtschaft soll als raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft besonders 

prägender Wirtschaftszweig unter Berücksichtigung ihrer Funktion zur Ernährung und Ver-

sorgung der Bevölkerung im Kreisgebiet und darüber hinaus in ihrer wichtigen sozio-

ökonomischen Funktion für die Entwicklung des ländlichen Raumes erhalten und gestärkt 

werden. Dies gilt sowohl für konventionell als auch für ökologisch wirtschaftende Betriebe.“ 

3.7.1 - 03 „In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sind die landwirtschaftlichen Belange 

bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen be-

sonders zu berücksichtigen. Maßgeblich sind dabei die ihrer fachlichen Ausweisung zugrun-

de liegenden Kriterien.“ 

 Im Plangebiet sind keine Flächen vorhanden, die einer landwirtschaftlichen Nutzung 

unterliegen. Damit steht die Planung diesem Grundsatz nicht entgegen. 

Vorbehaltsgebiet Erholung  

3.9 - 07 „In Vorbehaltsgebieten Erholung soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-

bedeutsamen Nutzungen der besonderen Funktion der Gebiete besonderes Gewicht beige-

messen werden.“ 

 Für das Plangebiet ist eine Absicherung und Weiterentwicklung der landschaftsbezo-

gene Erholungsnutzung vorgesehen. Damit trägt die Planung diesem Grundsatz 

Rechnung. 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der geltende Flächennutzungsplan stellt für den Bereich der ehemaligen Strommeisterei eine 

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Strommeisterei“ dar. Der südlich 

angrenzende Campingplatz ist dagegen als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung „Zeltplatz“ dargestellt, die östlich angrenzende Zufahrt zur Strommeisterei und der an 

der Einmündung des Hammeweges gelegene öffentliche Parkplatz sind dagegen als Fläche 

für die Landwirtschaft ausgewiesen, siehe nachfolgende Abbildung. 
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Abb. 5: Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Worpswede (Quelle: Gemein-

de Worpswede) 

Die westlich direkt angrenzende Hamme und das Hafenbecken sind als Wasserflächen ge-

kennzeichnet. Das Plangebiet ist weiterhin umgeben von der Grenze eines Landschafts-

schutzgebietes, so dass das Plangebiet von diesem ausgenommen ist. 

Die umgebenden Flächen sind, abgesehen von den südlich angrenzenden Bereichen, die 

ebenfalls als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Zeltplatz“ dargestellt sind, 

als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen. 

Aufgrund der geplanten Umnutzungen der ehemaligen Strommeisterei zu Freizeit- und Erho-

lungszwecken bedarf es einer Änderung der Darstellungen, um die erforderliche Überein-

stimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung zu erzielen. Zudem soll 

sich auch der öffentliche Parkplatz am Hammeweg nunmehr im Flächennutzungsplan als 

Darstellung wiederfinden, so dass parallel zur Aufstellung dieses vorliegenden Bebauungs-

plans die 22. Änderung dieses Flächennutzungsplanes durchgeführt wird. 

Die 22. Flächennutzungsplan-Änderung beinhaltet im Süden / Südosten die Darstellung einer 

öffentlichen Straßenverkehrsfläche für den Bereich des öffentlichen Parkplatzes und der Zu-

fahrt zur ehemaligen Strommeisterei.  

Das ehemalige Betriebsgelände ist nunmehr als Sonderbaufläche gemäß § 10 Baunutzungs-

verordnung (Gebiete die der Erholung dienen) mit der Zweckbestimmung „Freizeit & Erho-

lung“ dargestellt. Damit können auf Ebene des Bebauungsplanes die Nutzungen präzisiert 

und räumlich differenziert werden und auch weitere Inhalte, wie beispielsweise die erforderli-

chen Verkehrsflächen, Stellplätze und Freiflächen, sind durch diese Nutzungsart abgedeckt. 

Der Bereich des genehmigten Campingplatzes zwischen Hammeweg und ehemaligem Be-

triebsgelände wird nunmehr ebenfalls als Sonderbaufläche dargestellt, entsprechend der fak-

tischen Nutzung, aber mit der Zweckbestimmung „Campingplatz“ und nicht mehr als öffentli-

che Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Zeltplatz“. 

Weiterhin sind der Hafen und das Überschwemmungsgebiet mit seinen formal festgestellten 

Grenzen nachrichtlich übernommen. Damit wird deutlich, dass der Bereich, in dem die Son-
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derbaufläche „Freizeit & Erholung“ neu eingeplant ist, nicht innerhalb des Überschwem-

mungsgebietes liegen. Nachrichtlich übernommen ist auch die Grenze des Landschafts-

schutzgebietes, welches allseits das Plangebiet umgibt. Weiterhin sind nachrichtliche Hin-

weise auf die zu beachtenden Schutzgebiete und Verordnungen Bestandteil der Planzeich-

nung. 

 
Abb. 6 : Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Worpswede (Quelle: Ge-

meinde Worpswede) 

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht damit dem Entwicklungsgebot. 

4.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet existiert bisher noch kein Bebauungsplan, gleiches gilt für die angrenzen-

den Bereiche. 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Das Plangebiet ist Teil des tradierten Erholungsbereiches „Neu Helgoland“. Bei diesem han-

delt es sich mit dem Restaurant „Hammehütte“ um eine der ab dem Jahr 1800 entstandenen 

traditionellen Hütten mit Anlegestelle (hier sogar mit Torfschiffhafen) an der Hamme, die den 

Torfschiffern zum Übernachten und zum Umladen des Torfes auf größere Schiffe (Bock- 

bzw. Eichenschiffe) diente. Im Laufe der Zeit und insbesondere durch die zunehmende Be-

kanntheit der Ortschaft Worpswede als Künstlerort wurde das Lokal zunehmend von Aus-

flüglern besucht, zeitweise wurde Neu Helgoland sogar mit Fahrgastschiffen aus Bremen 
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angefahren. Insbesondere im Zusammenhang mit der Wandervogelbewegung, die ab 1900 

entstand, wuchs das Interesse an der Natur und das Zelten gewann an Popularität. In die-

sem Zusammenhang entstanden dann auch die Zeltplätze an der Hammehütte, die sich zu 

den heutigen Campingplätzen entwickelt haben. 

Im Süden des Plangebietes, beiderseits des Wörpedahler Schiffgrabens, ist ein großflächiger 

Campingplatz vorhanden, der - typisch für diese Nutzung - durch Parzellen für Zelte, Wohn-

wagen und Caravans, Fahrwege sowie Sanitär- und Verwaltungsgebäude gekennzeichnet 

ist. Allseits besteht eine Eingrünung, so dass der Campingplatz in der Örtlichkeit als ein in 

sich geschlossener Bereich erlebbar ist. Die Zufahrt zu diesem Bereich erfolgt von der ehe-

maligen Betriebszufahrt zur ehemaligen Strommeisterei aus, teilweise besitzen die Parzellen 

auch direkte Zufahrten vom Hammeweg aus. 

Im Osten des Geltungsbereiches, an der Einmündung der ehemaligen Zufahrt zu dem Be-

triebshof der Strommeisterei, liegt ein vom Hammeweg aus anfahrbarer öffentlicher Park-

platz. Dieser ist mit Rasengitterplatten befestigt und zeigt damit ein überwiegend grünes Er-

scheinungsbild. Er wird nach Norden durch den Wörpedahler Schiffgraben und nach Süden 

durch den Hammeweg begrenzt, die beide von Reihen größerer Pappeln begleitet werden. 

Direkt an der Hamme, und damit am westlichen Rand des Plangebietes, liegt „die Badestel-

le“, die auf Initiative eines Bürgervereines entstanden ist und auch heute noch von ihm be-

trieben wird. Im Bereich der Hamme wurde ein Sandstrand angelegt, an den sich eine Ra-

senfläche (Liegeweise) anschließt. Während der Badesaison ist hier auch ein mobiler Wagen 

der DLRG anzutreffen, Sanitäranlagen werden im Zusammenhang mit dem Campingplatz-

gebäude angeboten. Ausgehend vom Hammeweg zweigt kurz vor den denkmalgeschützten 

Brücken über die Hamme ein schmaler Fußweg in das Plangebiet ab. Dieser ist mit einem 

Tor verschlossen, das nur während der Saison geöffnet ist und mittels einer Brücke über den 

Wörpedahler Schiffgraben, vorbei an der Badestelle „Hammestrand“, in das weitere Plange-

biet führt.  

Zentral im Plangebiet liegt das mit Spundwänden befestigte Becken der ehemaligen Strom-

meisterei, das hier einen Anschluss zur Hamme besitzt. An seinem nördlichen Ende ist eine 

Slipanlage mit Windenhaus vorhanden sowie die weiteren Lager- und Wirtschaftsgebäude 

der ehemaligen Strommeisterei. Diese werden inzwischen durch eine kleine Gastronomie 

sowie verschiedene Vereine und Institutionen, vor allem zur Unterbringung und Wartung von 

Torfkähnen genutzt. Schon vor der Aufgabe der Nutzung der Strommeisterei war Neu Helgo-

land ein wichtiger touristischer Ausgangspunkt für Torfkahnfahrten auf der Hamme, die re-

gelmäßig in den Sommermonaten von Vereinen und gewerblichen Trägern angeboten wer-

den. Die kleine Gastronomie hat sich in den letzten Jahren zu einer bedeutsamen Einrich-

tung entwickelt, vor allem da von dem gastronomischen Außenbereich an der Hamme, der 

auf dem Räumstreifen3 angelegt wurde, ein malerischer Blick über die Hammeniederung, 

insbesondere zu Zeit der Sonnenuntergänge, möglich ist.  

Im Zusammenhang mit dem Gebäudebestand sind auch umfangreiche versiegelte Flächen 

anzutreffen, die für die Bewirtschaftung der Strommeisterei erforderlich waren. Zudem sind 

hier aber auch Rasenflächen vorhanden, die inzwischen zum Abstellen von Booten (Kanus, 

Übungsboote des Worpsweder Segelvereins etc.) und Zubehör (Bootstrailer) genutzt wer-

den. Damit hat sich dieser Bereich zu einem wichtigen touristischen Punkt für den wasserbe-

zogenen Tourismus in der Gemeinde Worpswede, aber auch der Region entwickelt. Ergänzt 

wird dieses Angebot durch Stellplätze für Wohnmobile, für die östlich des Hafenbeckens eine 

Fläche ausgewiesen wurde. Auch dieser Bereich wird in den Sommermonaten stark frequen-

tiert. 

                                                      
3  Für die Nutzung des Räumstreifens besteht ein Pachtverhältnis zwischen dem Gastronomen und dem Flä-

cheneigentümer, dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN). 
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Das Plangebiet ist durch dichte Gehölzpflanzungen zur Hamme hin, aber auch zur angren-

zenden freien Landschaft eingegrünt, so dass in Kombination mit der vergleichsweise niedri-

gen Höhe der Bestandsbebauung (unter 6 m) der gesamte Bereich von der freien Landschaft 

aus kaum wahrnehmbar ist. 
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6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 

Die Gemeinde Worpswede beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung die im vorher-

gegangenen Kapitel beschriebenen Nutzungen bauplanungsrechtlich abzusichern, wobei 

auch moderate Erweiterungen und Optimierungen möglich sein sollen. 

Damit soll entsprechend der raumordnerischen Zielvorgabe der Bereich Neu Helgoland in 

seiner überregionalen Bedeutung für den Tourismus, aber auch für die lokale Bevölkerung 

gestärkt werden. 

7. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 80 „Neu Helgoland“ wird als Sondergebiet 

gemäß § 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Für solche „Sondergebiete, die 

der Erholung dienen“ ist gemäß § 10 Abs. 2 BauNVO eine Zweckbestimmung festzulegen. 

Dies erfolgt über die textlichen Festsetzungen zum vorliegenden Bebauungsplan wie folgt: 

„Die festgesetzten Sondergebiete (§ 10 BauNVO - Sondergebiet, die der Erholung dienen) 

dienen der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen und Einrichtungen für die Nutzung des 

Freizeithafens, für sportliche und sonstige Freizeitzwecke, von Standplätzen für Wohnmobile, 

der Campingplätze sowie für kleinere Gastronomiebetriebe.“ 

Mit dieser Nutzungsart wird einerseits den bestehenden Aktivitäten, einschließlich Erweite-

rungsmöglichkeiten, aber auch der raumordnerischen Vorgabe Rechnung getragen.  

Weiterhin erfolgt abgestellt auf einzelne Sondergebietsflächen eine Gliederung der Nutzung, 

die sich an dem jeweiligen bestehenden Standort orientiert, aber auch neue absichert, wie 

beispielsweise das SO „Torfschiffer 2“, in dem nunmehr ein Kundencenter für den Verkauf 

von Fahrtkarten, den Aufenthalt von Bootspersonal sowie die Lagerung von Bootszubehör 

südlich des Hafenbeckens angeboten werden sollen. 

Eine Erweiterung von baulichen Anlagen betrifft beispielsweise das SO „Torfschiffer 1“, wel-

ches nach Norden, über den baulichen Bestand hinaus, so ausgeweitet wurde, dass ein ca. 

12 m langer Anbau zur Unterbringung von weiteren Torfkähnen entstehen kann. 

Ein gänzlich neuer Standort ist für den Worpsweder Segelverein e.V. mit einem eigenen SO 

„Segler“ im Nordosten des Plangebietes angeordnet, um eine kleine Lagerhalle für Übungs- / 

Trainingsboote, aber auch Freiflächen für Lagerzwecke anbieten zu können. Damit soll der 

Verein in seiner sportlich-sozialen Bedeutung für die Gemeinde gestärkt werden. 

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage an Wohnmobilstellplätzen deckt das SO „Wohnmobi-

le“ nicht nur den bestehenden Platz ab, sondern erfährt auch eine Erweiterung nach Norden. 

Im Einzelnen werden folgende Sondergebiete festgesetzt. 

„SO-Torfschiffer 1: Zulässig sind Werkstatt mit Lager, Büro und Ausstellungsberei-

che für die Instandhaltung und Lagerung von Torfschiffen sowie 

Aufenthaltsräume und sanitäre Einrichtungen sowie dazugehö-

rige Stellflächen für Kraftfahrzeuge und Bootstrailer. 

SO-Torfschiffer 2: Zulässig ist ein Kundencenter für den Verkauf von Fahrtkarten, 

den Aufenthalt von Bootspersonal sowie die Lagerung von 

Bootszubehör. 

SO-Wohnmobile: Zulässig sind Stellflächen für Motorcaravane (Reisemobile, 

Wohnmobile, Campingbusse) und andere bewegliche Unter-

künfte (z. B. Faltanhänger) sowie Zelte einschließlich Einstell-

plätze für dazugehörige Kraftfahrzeuge.  

SO-Freizeit 1: Zulässig sind Infrastruktureinrichtungen für Kanuverleih, Torf-

schifffahrten, Sportvereine und zum Zwecke der Wasserrettung, 

Sport- und Freizeitanlagen, Sanitäranlagen sowie Stellplätze. 
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SO-Freizeit 2: Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für Fahrrad- und Ka-

nuverleih, technische Anlagen und Einrichtungen für den Betrieb 

der Slipanlage, Sanitär- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtun-

gen. 

SO-Gastronomie 1 Zulässig ist die Errichtung eines kleineren Gastronomiebetrie-

bes mit Außengastronomie, von Sanitäranlagen sowie ein Zim-

mer für Übernachtungen. 

SO-Gastronomie 2 Zulässig ist Außengastronomie 

SO-Segler Zulässig sind bauliche Anlagen zur Lagerung von Booten und 

Zubehör 

SO-Campingplatz Zulässig sind Anlagen für Betrieb und Verwaltung des Zeltplat-

zes (Rezeption, Sanitäranlagen, Müllentsorgung etc.), Sanitär-

anlagen, Schutzhütte sowie Lager- und Abstellgebäude für die 

Wasserrettung (DLRG), Stellflächen für Zelte, Caravans 

(Wohnwagen), Motorcaravans (Reisemobile, Wohnmobile, 

Campingbusse) und andere bewegliche Unterkünfte (z. B. 

Faltanhänger), einschließlich Einstellplätze für dazugehörige 

Kraftfahrzeuge.“ 

Eine „Besonderheit“ stellt die Festsetzung des SO „Gastronomie 2“ dar, da sich dieses direkt 

am Hammeufer, jenseits der die ehemalige Strommeisterei eingrünenden randlichen Be-

pflanzung, befindet. Damit liegt es innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Hamme 

und der Beek sowie des Landschaftsschutzgebietes (Sammelverordnung über Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung" und „Teufelsmoor"), so dass hier 

ein latentes Konfliktpotential besteht. Da die Nutzung allerdings nur auf die Sommermonate 

beschränkt ist und keine dauerhaften, d. h. bei Hochwasserereignissen zu wirtschaftlichem 

Schaden kommenden baulichen Anlagen vorhanden sind, ist dies bezogen auf das Über-

schwemmungsgebiet tolerierbar. Zudem findet die Nutzung im ausdrücklichen Einverständ-

nis mit der zuständigen Behörde, dem NLWKN, statt. Bezogen auf das Landschaftsschutz-

gebiet besteht vor allem ein Konfliktpotential durch Schall- und Lichtemissionen. Erstere wer-

den im weiteren Bauleitpanverfahren gutachterlich untersucht und ggf. Festsetzungen / Vor-

gaben zur Nutzungsregelung vorgeschlagen, die entweder in Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes oder in den Betriebsgenehmigungen aufgenommen werden. Bezogen auf 

Lichtemissionen sind bereits Regelungen zur zulässigen Beleuchtung Bestandteil des Be-

bauungsplanes, so dass die Gemeinde hier kein Konfliktpotential erkennen kann. 

In den Sondergebieten werden zudem weitere untergeordnete Anlagen zur Ver- und Entsor-

gung der Gebiete, Erschließungswege sowie Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwe-

cke und für die sonstige Freizeitgestaltung zugelassen, die im Kontext mit den vorstehenden 

Hauptnutzungen zu sehen sind. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

7.2.1 Zulässige Grundflächen / Überbaubare Grundstücksflächen 

Mit der Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen wird für Hochbauten einerseits 

deren Lage im Raum definiert und andererseits auch deren maximal zulässiges bebaubares 

Maß.  

Überwiegend wurde die Lage der überbaubaren Grundstücksflächen für die Bestandsgebäu-

de so festgelegt, dass diesen noch die Möglichkeit einer Erweiterung gegeben wird, um ei-

nen modernen Ausbau der Anlagen oder Erweiterungen (SO-Torschiffer 1) zu ermöglichen. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Gebäude sich so umgestalten lassen, dass sie 

zukünftigen Anforderungen gerecht werden. „Neue“ überbaubare Grundstücksflächen wur-

den dort festgesetzt, wo neue Nutzungen etabliert werden sollen, beispielsweise im SO-
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Segler, dem SO-Torschiffer 2 sowie im SO-Gastronomie 1, hier betreffen den kleinen Pavil-

lon südlich des Bestandsgebäudes. 

Die größte überbaubare Grundstücksfläche betrifft allerdings das östlich des Hafenbeckens 

gelegene SO-Wohnmobile, da hier alle Fahrwege und Aufstellflächen als bauliche Hauptan-

lagen zu werten sind und damit einer entsprechenden Festsetzung bedürfen. Allerdings wird 

hier die maximal zulässige Grundfläche baulicher Anlagen so begrenzt, dass lediglich der 

entsprechend versiegelte Fahrweg in seinem Bestand mit 540 m² zzgl. einem „Rundungszu-

schlag“ von 10 m² berücksichtigt wird. Damit ist dieses Sondergebiet ausdrücklich auf die 

Bestandssituation fixiert. 

Durch die Beschränkung der Versiegelung auf die überbaubaren Grundstücksflächen wird 

sichergestellt, dass nur die unbedingt erforderlichen Flächen einer Bebauung zugeführt wer-

den. Alle Fahrflächen, Wege und Stellplätze sind zeichnerisch als solche festgesetzt, so dass 

kein Erfordernis besteht, für diese eine Überschreitungsregelung betreffend der festgesetz-

ten Sondergebiete aufzunehmen. Durch dieses Vorgehen wird auch den Anforderung des 

§ 1a Abs. 2 BauGB zum schonenden Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen. 

Eine Ausnahme stellen allerdings die beiden SO-Campingplatz beiderseits des Wörpedahler 

Schiffgrabens dar, da hier nicht nur die vorhandenen Gebäude mit ihren überbaubaren 

Grundstücksflächen, sondern auch die im Bestand vorhandenen Fahrwege durch die maxi-

mal zulässige Grundfläche abgedeckt sind. Zudem sind zur Berücksichtigung möglicher Op-

timierungen geringfügige Anhebungen wie folgt vorgenommen worden: 

Bestand Festsetzung Differenz

SO-Camping südlich Schiffgraben 407 m² 500 m² 93 m²

SO-Camping nördlich Schiffgraben 1.755 m² 2.000 m² 245 m²

 

7.2.2 Höhe baulicher Anlagen / Traufhöhe 

Abgestellt auf die Bestandsbebauung wird die maximale Höhe baulicher Anlagen auf 5,7 m 

begrenzt und die Traufhöhe auf 3,7 m. Als Bezugspunkt wird ein zeichnerisch festgesetzter 

Höhenpunkt im Norden des Plangebietes mit + 9,98 m ü NHN definiert. Damit wir sicherge-

stellt, dass eine Bebauung im Plangebet nach wie vor nicht landschaftsbildrelevant in Er-

scheinung tritt. 

Ergänzt werden die Festsetzungen durch eine Definition der Traufhöhe (Schnittpunkt zwi-

schen der Außenfläche der aufgehenden Außenwand und der Oberkante der Dachhaut) so-

wie eine Ausnahme von der einzuhaltenden Traufhöhe für untergeordnete Gebäudeteile, wie 

z. B. Dachgauben und Vordächer. Diese Regelungen dienen der Klarheit im Zuge der Pla-

numsetzung, sollen aber auch unnötige Härten vermeiden. 

7.3 Abweichende Bauweise  

Aufgrund der teilweise sehr langen Gebäudebestände (z. B. SO-Torfschiffer 1) und der Ab-

sicht, diese auch noch moderat zu erweitern, ist es erforderlich, eine abweichende Bauweise 

festzusetzen, in der Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. Bestandteil der Festsetzung 

sind allerdings auch Regelungen, die einerseits auf die Vorschriften der offenen Bauweise 

(§ 22 Abs. 2 BauNVO) und damit die einzuhaltenden Grenzabstände Bezug nehmen, um ei-

ne lockere Bebauung (z. B.im Fall eine Abrisses) vorzugeben. Andererseits ist aufgrund der 

Bestandssituation auch eine Regelung erforderlich, derzufolge von den einzuhaltenden 

Grenzabständen Gebäudeseiten ausgenommen sind, die bereits im Bestand eine geschlos-

sene Bauweise aufweisen. 
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Unabhängig von der Definition der abweichenden Bauweise werden in den Sondergebieten 

die zulässige Längen der Baukörper durch die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-

chen reglementiert. 

Einen „Sonderfall“ nimmt allerdings das SO-Wohnmobile ein, für das eine große zusammen-

hängende überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt ist, so dass im Zusammenhang mit 

der abweichenden Bauweise ein großes „Bebauungspotential“ zu vermuten wäre. Durch die 

explizit festgesetzten zulässigen Nutzungen, die eben keine Hochbauten / Gebäude gestat-

ten, wird dies allerdings ausgeschlossen. 

7.4 Öffentliche Grünflächen 

Im Plangebiet sind mehrere öffentliche Grünflächen festgesetzt, denen überwiegend die 

Zweckbestimmung Parkanlage zugewiesen wurde. Sie ziehen sich vorrangig wegebegleitend 

als Grünzüge durch das Plangebiet und um das Hafenbecken. In diesen Grünflächen sind 

Erschließungsanlagen, Einfriedungen, Spiel- und Sportanlagen sowie Nebenanlagen für die 

Ver- und Entsorgung zulässig. 

Der Bereich der Badestelle ist als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ham-

mestrand festgesetzt, um dieser besonderen Nutzung Rechnung zu tragen. Obgleich es sich 

um eine vergleichsweise „junge Nutzung“ handelt, hat das Baden in der Hamme in 

Worpswede Tradition und wurde nicht nur hier, sondern an vielen weiteren Badestellen, z. B. 

in Hüttenbusch, ausgeübt. Um die konkrete Abgrenzung dieses Bereiches vorzunehmen, ist 

er mit einer Rasterung in der Planzeichnung eindeutig gekennzeichnet. Im Zusammenhang 

mit der Badestelle ist innerhalb dieser Grünfläche auch eine überbaubare Grundstücksfläche 

festgesetzt. Über eine textliche Festsetzung ist definiert, dass hier eine Sanitäranlage zuläs-

sig ist, deren zulässiges Maß der baulichen Nutzung sich durch die Größe der festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksfläche regelt. Durch die Lage dieser Fläche im Süden des Plan-

gebiets kann diese öffentliche Einrichtung auch der weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung 

stehen, die beispielsweise über den Hammewege in die westlich gelegenen Wiesen wan-

dern. Abgestellt auf die Zweckbestimmung ist im Bebauungsplan geregelt, dass auch mobile 

Anlagen für die Wasserrettung (DLRG), Schutzhütten sowie Lager- und Abstellgebäude zu-

lässig sind. 

Eine weitere öffentliche Grünfläche, nun allerdings mit der Zweckbestimmung Freizeit, liegt 

im Norden des Plangebietes. Hier soll Raum für vielfältige Freizeitaktivitäten geschaffen wer-

den, die nicht nur einen Bezug zum Wassersport haben, sondern alle sportlichen Freizeitak-

tivitäten umfassen. Daher regelt eine textliche Festsetzung für diese Flächen auch die Zuläs-

sigkeit von Einfriedungen, Spiel- und Sportanlagen sowie Flächen für die Lagerung von Ka-

nus. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Stellplätzen bei besonderen Ereignissen (z. B. 

Hamme-Nacht) und den Wochenenden, den gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien ist 

das Abstellen von PKWs und Motorcaravanen auch während diese Zeiten auf der Fläche zu-

lässig. Damit soll den bisherigen Erfahrungen Rechnung getragen werden. 

Demgegenüber dient die im Südosten, entlang des Wörpedahler Schiffgrabens, festgesetzte 

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gewässerunterhaltung eben der Unterhal-

tung und Pflege des Grabens. Eine textliche Festsetzung regelt hier, dass keine Nutzungen 

zulässig sind, die der Gewässerunterhaltung entgegen stehen. Damit wird der Bedeutung 

des Wörpedahler Schiffgrabens Rechnung getragen. 

Ergänzt werden die öffentlichen Grünflächen durch die Festsetzung einer privaten Grünflä-

che mit der Zweckbestimmung Kanulager. Hier handelt es sich um die Fläche des ansässi-

gen Kanuverleihs, die der Lagerung, Pflege und Wartung etc. von Kanus und Zubehör dient. 
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7.5 Erschließung / Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

Die im Bestand vorhandene Zufahrt zur Strommeisterei sowie die Fahrwege innerhalb des 

Geländes werden als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Ergänzt werden diese 

im Norden durch zwei Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, in denen Parkplätze 

vorgesehen sind. Auch der bestehenden öffentliche Parkplatz an der Ecke Hammeweg / Zu-

fahrt Strommeisterei wird entsprechend festgesetzt. Damit kann ein ausreichendes Angebot 

an Parkplatzflächen für Besucher, Betreiber der Anlagen und Einrichtungen vorgehalten wer-

den. 

Ergänzend werden für Fußgänger Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festge-

setzt, die mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich versehen werden. Damit soll deutlich 

herausgestellt werden, dass aufgrund der geringen Wegebreiten ein Befahren mit Fahrrä-

dern ausdrücklich nicht gewollt ist. Diese Wege dienen der inneren Erschließung und ziehen 

sich vom Norden entlang der Ostseite des Hafenbeckens nach Süden, bis sie Anschluss an 

den Hammeweg im Südwesten finden. Eine mittig gelegene Querverbindung ergänzt das 

fußläufige Wegesystem. 

Damit sind alle Bereich des Plangebietes verkehrlich erschlossen. 

Quer durch das SO-Wohnmobile verläuft eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belas-

tende Fläche, die der Erreichbarkeit der Wasserflächen dient. Als Begünstigter wird der Nie-

dersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) be-

nannt. Damit besteht für diesen weiterhin die Möglichkeit auf dieser gesondert für Schwer-

lastverkehr ausgebauten Fläche weiterhin Boote zum Zwecke der Gewässerunterhaltung 

mittels eines mobilen Kranes zu Wasser lassen zu können. 

Ein weitere mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche überlagert das festge-

setzte SO-Gastronomie 2 an der Hamme, um den hier verlaufenden Gewässerräumstreifen 

zur Unterhaltung der Hamme abzusichern. Um den Räumstreifen zu erreichen ist zudem ei-

ne mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche im Norden des Geltungsbe-

reichs als Verbindung zwischen der Straßenverkehrsfläche und der Hamme festgesetzt. 

7.6 Wasserflächen 

Der das Plangebiet von West nach Ost durchziehende Wörpedahler Schiffgraben wird eben-

so wie das Hafenbecken und die Badestelle als Wasserfläche in seinem Bestand festgesetzt. 

Bezogen auf die Badestelle ist darauf hinzuweisen, dass der maßgeblich für die Abgrenzung 

ggü. dem Land der zum Zeitpunkt der Erstellung der Kartengrundlage angetroffene Wasser-

stand ist. Dieser kann selbstverständliche jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen, was 

im Kontext mit der angrenzenden festgesetzten öffentlichen Grünfläche allerdings kein plane-

risches Konfliktpotential birgt. 

Innerhalb des Hafenbeckens werden in den Sommermonaten Schwimmstege ausgebracht, 

um ein Besteigen der Boote zu ermöglichen. Bei diesen Anlagen handelt es sich allerdings 

nicht um hochbauliche Anlagen, die einer Regelung über das Bauplanungsrecht bedürfen, 

vielmehr greift hier das Wasserrecht direkt. 

7.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Grünordnerische Festsetzungen werden im Bebauungsplan zur Erhaltung von Vegetations-

beständen, aber auch zum Anpflanzen, getroffen. 

Mit den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern sollen in erster Linie 

die randlichen Eingrünungen, aber auch die Gehölze nördlich des SO-Campingplatz in ihrem 

Bestand gesichert werden. Für die Fläche Nr. 1 ist hierbei allerdings im Bereich des SO-

Gastronomie ein 3 m breiter Durchgang zur Hamme zulässig, der die dort bereits bestehen-

de Treppe auch weiterhin gestattet. Im Gegensatz dazu wird für die Fläche Nr. 2 geregelt, 

das Lücken in den Beständen durch behutsame Nachpflanzungen zu ergänzen sind, wozu 

auch Pflanzenarten und -qualitäten benannt sind. Für beide Flächen gilt, dass Abgänge 
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durch Nachpflanzungen mit Gehölzen gleicher Art und mit festgelegten Qualitäten an unge-

fähr gleicher Stelle zu ersetzen sind.  

Ortsbildprägende markante Einzelbäume, die vorwiegend im Bereich nördlich des Hafenbe-

ckens anzutreffen sind, werden standortbezogen zum Erhalt festgesetzt. Auch für sie ist ein 

Nachpflanzungsgebot, nun allerdings artgleich, an ungefähr gleichem Standort geregelt.  

Mit den vorstehenden Festsetzungen wird der langfristige Bestand der Ein- und Durchgrü-

nung festgeschrieben.  

Zur Ergänzung der randlichen Bepflanzungen, aber auch zur inneren Durchgrünung, werden 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-

gesetzt, die spätestens in der auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes folgenden Pflanzpe-

riode durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anzulegen und dauerhaft zu erhalten 

sind. Auch diese Flächen werden zwei unterschiedliche Kategorien zugeordnet. So dienen 

die Flächen Nr. 1 dazu, die Lücken im Gehölzbestand an der östlichen Geltungsbereichs-

grenze zu schließen, während die Fläche Nr. 2 dafür dient, das SO-Wohnmobilstellplatz nach 

Süden hin mit einer einreihigen Laubgehölzhecke einzugrünen. Hierbei handelt es sich um 

eine Auflage aus der Baugenehmigung für den Wohnmobilstellplatz, die nunmehr allerdings 

aus funktionalen Gründen an einen anderen Standort verlegt wurde. 

7.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft 

Um den Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten und dem Anspruch 

zum schonenden Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB gerecht zu wer-

den, wird festgesetzt, dass die Anlage von Stellplätzen und ihren Zufahrten nur in einer was-

serdurchlässigen Ausführung (z. B. wassergebundene Decken oder Ökodrain-Pflaster) zu-

lässig ist. Ausgenommen von dieser Regelung sind allerdings Stellplätze und ihre Zufahrten 

im SO-Wohnmobile sowie Behindertenstellplätze. Insbesondere für Letztere ist es von großer 

Bedeutung, dass aufgrund ihrer Funktionalität eine vollflächige Versiegelungen zulässig ist. 

Bezogen auf das SO-Wohnmobile wird mit dieser Ausnahmeregelung lediglich der entspre-

chend versiegelte Fahrweg in seinem Bestand mit 540 m² zzgl. einem „Rundungszuschlag“ 

von 10 m² durch die festgesetzte maximal zulässige Grundfläche berücksichtigt. Damit wird 

dieses Sondergebiet ausdrücklich auf die Bestandssituation fixiert. 

Zur Vermeidung von Lichtemissionen sind weiterhin Vorschriften zu den zulässigen Beleuch-

tungsmitteln Bestandteil der textlichen Festsetzungen, die auch Regelungen zur Ausrichtung 

der Beleuchtung (vollständige Abschirmung gegenüber nicht zu beleuchtenden Räumen, vor 

allem dem oberen Halbraum, d. h. dem freien Himmel) enthalten. Zum Schutz von Insekten 

und Spinnen sind die Beleuchtungskörper zudem gegen das Eindringen abzudichten und 

dürfen maximal 60 Grad Gehäusewärme nicht überschreiten. Außerdem sind sie so niedrig 

wie möglich anzubringen. 

Um Gefährdungssituationen, vor allem bedingt durch das Hafenbecken mit seinem niedrigen 

Wasserspiegelniveau, vermeiden zu können, wird eine Ausnahmeregelung getroffen, derzu-

folge aus Sicherheitsgründen Ausnahmen zugelassen werden können, wobei Beleuchtungen 

mit rein weißem Licht unzulässig sind.  

Um Lichtverschmutzungen bezogen auf die angrenzenden naturschutzfachlich wertvollen Be-

reiche ausschließen zu können, wird der Betrieb von himmelwärts gerichteten Beleuchtungs-

anlagen, welche keine Sicherheits- oder Beleuchtungsfunktionen erfüllen (Skybeamer, Las-

erscheinwerfer, Reklamescheinwerfer oder ähnliche künstliche Lichtquellen), für unzulässig 

erklärt. 
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7.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Um eine harmonische Gestaltung der baulichen Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches zu 

gewährleisten, ist neben der Festsetzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen auch eine 

örtliche Bauvorschrift vorgesehen, die Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes ist.  

Abgestimmt auf die örtliche Gegebenheit werden Regelungen zur Dachgestaltung betref-

fend die zulässigen Dachformen (nur symmetrisch geneigte Satteldächer sowie Pultdächer), 

das Material der Dacheindeckung (nur Reetdächer, Tonziegel, Betondachsteine und Bitu-

mendachbahnen; Ausschluss von glänzend lasierten bzw. glänzend engobierten Dachpfan-

nen) sowie bestimmte Farbgebungen getroffen. 

Eine Ausnahmeregelung sorgt dafür, dass Solaranlagen und untergeordnete Gebäudeteile 

(z. B. Dachgauben, Vordächer) nicht den genannten Festsetzungen entsprechen müssen, 

um einerseits ökologisch sinnvolle Maßnahmen nicht auszuschließen und andererseits nicht 

für das Ortsbild bedeutsame Dach- / Gebäudeteile zuzulassen. Für Garagen, überdachte 

Stellplätze sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden wird ergänzend geregelt, dass diese 

- soweit bei den einzelnen Anlagen jeweils bzw. bei zusammenhängend errichteten baulichen 

Anlagen insgesamt ein umbauter Raum von 60 m³ nicht überschritten wird – ebenfalls von 

den Regelungen zur Dachgestaltung ausgenommen sind. In der Regel gehen von diesen 

kleinen baulichen Anlagen ebenfalls keine bemerkenswerten Auswirkungen auf das Orts- 

und Landschaftsbild aus. 

Als Material für die Außenfassaden baulicher Anlagen sind nur Verblend- bzw. Klinkermau-

erwerk sowie Holz in rot/rotbrauner Farbgebung) zulässig, da dies der Bestandssituation ent-

spricht und gleichzeitig die tradierten Baumaterialien widerspiegelt. 

Eine besondere Regelung wird für Werbeanlagen getroffen, die zum Schutz der Hamme-

niederung „nur an der Stätte der Leistung und nur an den nach Osten ausgerichteten Fassa-

denseiten bis zu einer Größe von maximal 1 m² zulässig“ sind. Zudem ist eine Beleuchtung 

der Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht unzulässig. 

Weiterhin wird geregelt, dass innerhalb der Öffentlichen Grünflächen nur eine Werbeanlage 

auf dem Flurstück 26 (Flur 10) im Wegseitenraum des Einmündungsbereiches der Erschlie-

ßungsstraße in den Hammeweg mit einer maximalen Größe von 2,50 m x 2,25 m zulässig 

ist. Eine Beleuchtung der Werbeanlage mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht 

ist unzulässig. Damit wird die Möglichkeit eingeräumt, am „Eingang“ des Sondergebietes ei-

ne zur Orientierung dienende Werbeanlagen zu errichten. Mit diesen Regelungen soll sicher-

gestellt werden, dass keine „Plakatierung“ der Landschaft erfolgt und zudem Werbeanlagen 

keine negativen Auswirkungen auf die umgebende Landschaft haben werden. 

Abgeschlossen wird die örtliche Bauvorschrift durch Regelungen zur Ahndung von Ord-

nungswidrigkeiten bei Verstößen gegen die Bauvorschrift. 
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7.10 Flächenübersicht 

 

Fläche Anteil in %

Sondergebiete, davon 18.765 39,67%

SO-Campingplatz 13.033

SO-Wohnmobile 4.721

SO-Torfschiffer 1 928

SO-Torfschiffer 2 90

SO-Gastronomie 1 514

SO-Gastronomie 2 262

SO-Freizeit 1 438

SO-Freizeit 2 152

SO-Segler 431

Öffentliche Grünflächen 5.754 12,16%

Private Grünfläche 543 1,15%

Straßenverkehrsfläche 3.333 7,05%

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 4.191 8,86%

Flächen für die Wasserwirtschaft 7.089 14,99%

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen …. 450 0,95%

Flächen mit Bindung zum Erhalt von Bäumen… 7.181 15,18%

Summe 47.306

Größe in m²

 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 

In § 1a BauGB ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen geregelt, dass die Vermeidung 

und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Umwelt in der gemeindlichen Abwägung zu 

berücksichtigen sind. Des Weiteren wird in § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ausgeführt: "Ein Aus-

gleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung er-

folgt sind oder zulässig waren." Dies bedeutet, dass bei Durchführung der vorliegenden Pla-

nung nur jene Eingriffe auszugleichen sind, welche bauplanungsrechtlich erstmals ermöglicht 

werden. Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB sind die erheblichen Auswirkungen von Bauleit-

planverfahren auf Umwelt, Natur und Landschaft im Rahmen einer Umweltprüfung zu ermit-

teln und im Umweltbericht darzustellen.  

Der Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz wird im weiteren Verfahren erarbeitet. 
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8.2 Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft sind insofern betroffen, als dass das anfallende Nieder-

schlagswasser im Bereich der bestehenden und zukünftigen Versiegelungen ordnungsge-

mäß zu beseitigen ist. Dies wird im Bestand bereits in allen Bereichen des Plangebietes ord-

nungsgemäß durch den jeweiligen Grundstückseigentümer praktiziert.  

Im Plangebiet kommen mit dem Wörpedahler Schiffgraben, dem Hafenbecken und der „Ba-

debucht“ als Teil der Hamme mehrere Oberflächengewässer vor. Diese werden in ihrem 

Bestand nicht verändert, so dass sich auch keine Auswirkungen durch die Planung ergeben. 

Zudem werden erforderliche Flächen für die Gewässerunterhaltung entweder konkret als öf-

fentliche Grünfläche „Gewässerunterhaltung“, oder als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

zu belastende Flächen (Räumstreifen an der Hamme) festgesetzt.  

Im Plangebiet befindet sich zudem eine Grundwassermessstalle (UWO 186 Neu Helgo-

land), die zu erhalten und entsprechend der Betriebserfordernis zu sichern ist. In ihrem Nah-

bereich dürfen keine bestandsbeeinträchtigenden Maßnahmen erfolgen. Der Beginn von 

Baumaßnahmen im Nahbereich der Messstelle ist dem NLWKN vorab anzuzeigen, um evtl. 

erforderliche Schutzmaßnahmen abzuklären. Diese Messstelle liegt am östlichen Rand der 

öffentlichen Grünfläche „Zeltplatz“, so dass keine Beeinträchtigungen durch bauliche Maß-

nahmen zu erwarten sind. 

In der Planzeichnung ist zudem auf Basis von digitalen Daten, die durch den Landkreis Os-

terholz zur Verfügung gestellt wurden, die Grenze des Überschwemmungsgebietes der 

Hamme und der Beek nachrichtlich gekennzeichnet. Dementsprechend liegt lediglich das 

Gelände der Strommeisterei mit seiner Betriebszufahrt und kleine Bereiches des südlichen 

SO-Campingplatz im Bereich des Hammeweges außerhalb des von Überschwemmungen 

potentiell betroffenen Bereiches. Für die innerhalb des ÜSG gelegenen SO-Campingplatz, 

die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ im Einmündungsbereich 

Hammeweg / Zufahrt Strommeisterei sowie das SO-Gastronomie 2 (Außengastronomie) ist 

festzuhalten, dass diese  

• langjährig über Genehmigungen (SO-Campingplatz Verkehrsfläche besonderer Zweck-

bestimmung „Parkplatz“) verfügen,  

• im Bereich des SO-Gastronomie 2 mit Zustimmung des Grundstückeigentümers4 ent-

standen sind, 

• keine über die Bestandssituation hinausgehend hochbaulichen Anlagen zugelassen 

werden 

• und die Nutzungen auf die Sommermonate fokussiert sind, d. h. außerhalb der beson-

ders von Hochwässern gekennzeichneten Wintermonate stattfinden. 

Zudem wären vorwiegend bewegliche Anlagen (PKW, Wohnwagen, Zelte, Biertische und 

Bänke etc.) von Überschwemmungsereignissen betroffen, die dementsprechend rasch zu 

entfernen wären, mit Personenschäden ist bei entsprechender Vorwarnung ohnehin nicht zu 

rechnen. 

Gemäß Ziffer 11, Kapitel 3.2.4 LROP sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als 

natürliche Rückhalteräume, insbesondere in den Auen und an den Gewässern, zu erhalten. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird das Überschwemmungsgebiet entsprechend den 

vorstehenden Ausführungen in seiner Funktion nicht beeinträchtigt. 

Zudem ist entsprechend § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) „die Ausweisung neuer 

Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Bau-

gesetzbuch untersagt“. Bei den SO-Campingplatz handelt es sich nicht um eine Ausweisung 

neuer Baugebiete, da beide Campingplätze langjährig im Bestand genehmigt sind und mit 

                                                      
4 Hierbei handelt es sich um den NLWKN als Eigentümer des Grundstückteiles, der zugleich Verordnungs-

geber für das Überschwemmungsgebiet ist. 
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den Baugebietsfestsetzung keine weitere Bebauung zugelassen wird. Gemäß § 78 Abs. 4 

WHG ist „in festgesetzten Überschwemmungsgebieten […] die Errichtung oder Erweiterung 

baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches untersagt“. Die in-

nerhalb des Überschwemmungsgebietes liegenden Flächen werden abgestellt auf ihre Be-

standssituation festgesetzt. In den beiden SO-Campingplatz werden lediglich geringfügige 

zusätzliche Flächenversiegelungen in einer Größenordnung von 339 m² zugelassen. 

Weiterhin ist am 01.09.2021 zum Zwecke des Hochwasserschutzes die Verordnung über 

die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz 

(BRPHV) in Kraft getreten. In dieser sind Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung 

enthalten, die nun zusätzlich zu den Regelungen des LROP und RROP als Grundsätze be-

rücksichtigt bzw. als Ziele beachtet werden müssen. Folgende Inhalte sind für die vorliegen-

de Planung relevant: 

„1. Hochwasserrisikomanagement 

I.1.1 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungs-

entwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen 

verfügbaren Daten zu prüfen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 

Hochwasserereignisses und seinem räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe 

und die Fließgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und 

Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Prüfung von 

Hochwasserrisiken einzubeziehen.“ 

 In der Planzeichnung ist die Grenze des förmlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebietes aus dem Jahr 2012 gekennzeichnet. Damit handelt es sich um eine ver-

gleichsweise „junge“ Gebietsausweisung, so dass die Gefahr von darüber hinausge-

hende Hochwasserereignisse als sehr gering einzustufen ist. Bezogen auf die Emp-

findlichkeit und die Schutzwürdigkeit der innerhalb des Überschwemmungsgebietes 

gelegenen Nutzungen (Campingplätze, Parkplatz und Außengastronomie) wird auf die 

vorstehenden Ausführungen verwiesen. Damit besteht kein Zielkonflikt. 

„2. Ergänzende Festlegungen für Überschwemmungsgebiete nach § 76 Absatz 1 WHG 

II.2.2 (G) In Überschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG sollen Siedlungen und 

raumbedeutsame bauliche Anlagen entsprechend den Regelungen der §§ 78, 78a WHG 

nicht erweitert oder neu geplant, ausgewiesen oder errichtet werden. Die Minimierung von 

Hochwasserrisiken soll auch insoweit berücksichtigt werden, als Folgendes geprüft wird: 

1. Rücknahme von in Flächennutzungsplänen für die Bebauung dargestellten Flächen 

sowie von in landesweiten und regionalen Raumordnungsplänen für die Bebauung 

festgelegten Gebieten, wenn für sie noch kein Bebauungsplan oder keine Satzung 

nach § 34 Absatz 4 oder § 35 Absatz 6 BauGB aufgestellt wurde. Dies gilt nicht, wenn 

in der jeweiligen Gemeinde keine ernsthaft in Betracht kommenden Standortalternati-

ven bestehen oder die Rücknahme eine wirtschaftlich unzumutbare Belastung für die 

Gemeinde darstellen würde. In diesem Fall soll bei baulichen Anlagen eine Bauweise 

gewählt werden, die der für den jeweiligen Standort im Überflutungsfall prognostizier-

ten Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit angepasst ist.“ 

 Die innerhalb des Überschwemmungsgebietes liegenden Flächen werden auf ihre Be-

standssituation hin abgestellt und festgesetzt. In den beiden SO-Campingplatz werden 

lediglich geringfügige zusätzliche Flächenversiegelungen in einer Größenordnung von 

339 m² zugelassen. Bauliche Anlagen im Sinne von baulichen Hauptanlagen werden 

weder erweitert, noch neu geplant, ausgewiesen oder errichtet.  

Die Rücknahme oder der Verzicht auf die Ausweisung der beiden SO-Campingplatz 

und des SO-Gastronomie 2 als Baugebiete entsprechend der Baunutzungsverordnung 

hätte keine Auswirkungen auf die faktische Bestandssituation. Es handelt sich lediglich 

um eine bauplanungsrechtliche Absicherung von mit dem Überschwemmungsgebiet 
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vereinbaren „Sonder“-Nutzungsarten entsprechend der Zielvorgabe des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes zur Entwicklung eines „Regional bedeutsamer Erholungs-

schwerpunkt“. Damit besteht kein Konflikt mit diesem Grundsatz der Raumordnung. 

„II.2.3 (Z) In Überschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG dürfen folgende Infra-

strukturen und Anlagen, sofern sie raumbedeutsam sind, weder geplant noch zugelassen 

werden, es sei denn, sie können nach § 78 Absatz 5, 6 oder 7 oder § 78a Absatz 2 WHG zu-

gelassen werden: 

1. Kritische Infrastrukturen mit länder- oder staatsgrenzenüberschreitender Bedeutung; 

dies sind insbesondere Infrastrukturen des Kernnetzes der europäischen Verkehrsinf-

rastruktur außer Häfen und Wasserstraßen sowie die Projects of Common Interest der 

europäischen Energieinfrastruktur in der jeweils geltenden Fassung der Unionsliste der 

Vorhaben von gemeinschaftlicher Bedeutung, 

2. weitere Kritische Infrastrukturen, soweit sie von der BSI-Kritisverordnung erfasst sind, 

3. Anlagen oder Betriebsbereiche, die unter die Industrieemissionsrichtlinie oder die 

SEVES0-111-Richtlinie fallen. 

Satz 1 gilt nicht für die Fachplanung nach § 5 NABEG; die Anwendbarkeit von Satz 1 sowie 

der §§ 78, 78a WHG auf die Zulassung von Vorhaben nach §§ 18 ff. NABEG bleibt unbe-

rührt.“ 

 Bei den innerhalb des Überschwemmungsgebietes gelegenen Flächen / Nutzungen 

(SO-Campingplatz, Parkplatz und SO-Gastronomie 2) handelt es sich nicht um solche, 

die in der vorstehenden Auflistung benannt sind. Damit besteht kein Zielkonflikt. 

Wie aus den vorstehenden Ausführungen deutlich wird, werden mit den getroffenen Rege-

lungen die Belange der Wasserwirtschaft nicht nachteilig berührt. 

8.3 Verkehrliche Belange 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt, ausgenommen von einigen privaten 

Zufahrten aus dem SO-Campingplatz am Hammeweg, über die zentrale Betriebszufahrt der 

ehemaligen Strommeisterei, die als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist. Diese hat nach 

Süden Anschluss an den Hammeweg, der nach Osten seinerseits in Richtung der Ortschaft 

Worpswede führt. Innerhalb des Plangebietes sind die umfangeichen versiegelten Bestands-

flächen im Norden sowohl als Straßen, als auch als Parkplatzflächen festgesetzt. 

Aufgrund der vergleichsweise schmalen zentralen Zufahrt ist für Fußgänger ein eigenes 

Wegesystem vorgesehen, welches unabhängig von den Verkehrsflächen für den motorisierte 

Verkehr innerhalb des Plangebietes geführt wird. Radfahrer sollen daher ausdrücklich die 

Straßenflächen nutzen, wobei unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme keine 

Gefährdungssituationen zu erwarten sind. Zudem können nachgelagert noch Geschwindig-

keitsregelungen oder spezifische Straßenwidmungen erfolgen. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Fragestellung zu, ob die ausgewiesenen Parkplatzflä-

chen für die geplanten Nutzungen ausreichend dimensioniert sind und das Straßensystem in 

der Lage ist die planbedingten Verkehre aufzunehmen. Daher wird im weiteren Verfahren ei-

ne diesbezügliche Verkehrsuntersuchung erstellt und die Ergebnisse in der Planung berück-

sichtigt. 

8.4 Wirtschaft 

Die langfristige bauplanungsrechtliche Absicherung der am Standort bereits vorhandenen, 

aber auch zusätzlich ermöglichten Nutzung wird sich positiv auf die Wirtschaftskraft der Ge-

meinde auswirken. Mit dem Ausbau eines leistungsfähigen touristischen Angebotes werden 

zudem Arbeitsplätze in der Gemeinde Worpswede gesichert bzw. geschaffen. Über die Inan-

spruchnahme weiterer Dienstleistungen (z. B. Planwagenfahrten, Besuch der Gastronomie 

Hammehütte), aber auch den Besuch von Museen, Galerien und Geschäften im Künstlerort 

Worpswede sind zudem weitere Wertschöpfungen zu erwarten.  
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Die Planung wirkt sich damit insgesamt positiv auf die Wirtschaft aus. 

8.5 Denkmalschutz 

Südlich des Plangebietes führt in Verlängerung des Hammeweges eine Brücke über die 

Hamme. Diese steht gemäß Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz (NDSchG) als Ein-

zeldenkmal unter Denkmalschutz. Nach § 8 NDSchG ist die Errichtung, Änderung und Besei-

tigung von baulichen Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen denkmalrechtlich ge-

nehmigungspflichtig, da dies ggf. das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt.  

Im Bereich der Hamme sind in der Vergangenheit zudem wiederholt archäologische Funde 

gemacht worden, sowohl im direkten Bereich des Flusses, als auch an dessen Ufern. 

Grundsätzlich ist immer an und in Gewässern, insbesondere, wenn sie der Schifffahrt dienen 

oder dienten, mit entsprechenden Funden zu rechnen. Ein entsprechender Hinweis auf den 

Umgang mit möglichen archäologischen Funden ist daher Bestanteil der Planzeichnung. 

Da weder im Bereich der denkmalgeschützten Brücke, noch dem Ufer der Hamme über den 

Bestand hinausgehende Nutzungen / bauliche Maßnahmen durch den Bebauungsplan zuge-

lassen werden, werden die Belange des Denkmalschutzes nicht nachteilig berührt. 

8.6 Freizeit / Erholung / Tourismus 

Durch das vorliegende Planverfahren werden die Belange von Freizeit, Erholung und Tou-

rismus positiv berührt. Die bauplanungsrechtliche Absicherung der touristischen Nutzungen 

im Plangebiet trägt zur langfristigen Stärkung eines für Freizeit, Erholung und Tourismus be-

deutsamen Standortes bei. Neben der Nutzung durch Übernachtungsgäste können weitere 

Attraktionen für Tagesgäste angeboten werden, wie zum Beispiel Torfkahnfahrten, Fahrrad- 

und Bootsverleih, Schnuppersegeln, Baden. Das vielseitige touristische Angebot des Stan-

dortes Neu Helgoland sowie der Region werden damit sinnvoll ergänzt. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass mit dem Hafenbecken eine 

zentrale Anlaufstelle für den Wassersport besteht, die vor allem durch geordnete Anlege-

möglichkeiten dazu geeignet ist, den Bootsverkehr aus der Hamme anzuziehen und damit 

die Uferbereiche, insbesondere durch anlegende Kanus, zu entlasten.  

Im „Wegekonzept Hammeniederung“, siehe Anhang, ist das Plangebiet sowie der gesamte 

Standort Neu Helgoland, als „Ziel-/Quellpunkt hoher Bedeutung“ gekennzeichnet. Der südlich 

an das Plangebiet angrenzende Hammeweg ist „Radwegenutzung auf vorhandenem Weg 

(Ausbau erforderlich)“ mit dem Zusatz „in der Regel auch als Wanderweg nutzbar“ versehen. 

Damit ist das Plangebiet sehr gut in das überörtliche Freizeit- und Erholungswegenetz einge-

bunden. 

Auf die Belange von Freizeit, Erholung und Tourismus sind damit positive Auswirkungen zu 

erwarten. 

8.7 Immissionsschutz 

Die Belange des Immissionsschutzes können insofern von der vorliegenden Planung berührt 

werden, als dass die Lärmemission der Nutzer des Plangebiets sowie der initiierten Fahrver-

kehre (PKW, Wohnmobile, Wasserfahrzeuge etc.) negative Auswirkungen auf die nähere 

Umgebung verursachen. Daher wird im weiteren Verfahren eine schalltechnische Untersu-

chung beauftragt und je nach Ergebnis und Erforderlichkeit werden Regelungen in die Bau-

leitplanung aufgenommen. 

Negative Auswirkungen durch Lichtimmissionen auf die angrenzenden Natura 2000-Gebiete 

(Vogelschutzgebiet V 35 „Hammeniederung" sowie das Fauna-Flora-Habitatgebiet 33 „Unte-

re Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor") sind nicht zu erwarten, da 

bereits im Bestand eine effektive Abschirmung durch den randlichen Gehölzbestand gege-

ben ist. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist zudem geregelt, dass die bestehende Eingrü-

nung noch zu intensivieren und Lücken zu schließen sind. Bestandteil des Bebauungsplanes 
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sind zudem verbindliche Regelungen zur Beleuchtung, so dass davon auszugehen ist, dass 

sich diesbezüglich keine negativen Auswirkungen ergeben. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Belange des Immissionsschutzes nicht negativ berührt 

werden. 

8.8 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist aufgrund der vormaligen Nutzung als Strommeisterei bereits an das be-

stehende Strom- und Wassernetz angeschlossen, dazu zählen sämtliche Ver- und Entsor-

gungsleitungen, einschließlich einem Ölabscheider im Bereich der vollversigelten Flächen 

(Straßenverkehrsflächen und Parkplätze).  

Auch bei den im Süden des Plangebietes gelegenen SO-Camping handelt es sich um eine 

Bestandssituation, die vollständig erschlossen ist. 

Die Löschwasserversorgung kann durch Wasserentnahme aus der Hamme bzw. dem Ha-

fenbecken oder dem Schiffgraben (sogenannte „offene Entnahmestellen“) erfolgen. 

9. NACHRICHTLICHE HINWEISE  

9.1 Naturschutzfachliche Schutzgebiete  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Vogelschutzgebietes V27 „Hammeniederung“. Auf die 

sich daraus ergebenden Auflagen (vgl. Schutzverordnung) wird hingewiesen. 

An das Plangebiet grenzt das FFH-Gebiet „Untere Wümmeniederung, untere Hammeniede-

rung mit Teufelsmoor“, das Landschaftsschutzgebiet OHZ Nr. 13 „Worpswede“ und das Na-

turschutzgroßprojektes „Hammeniederung“. Auf die sich daraus ergebenden Auflagen in den 

jeweiligen Schutzgebietsverordnungen wird hingewiesen. 

9.2 Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Hamme und 

der Beek. Die Bestimmungen der Verordnung vom 30.04.2012 sind zu beachten. 

9.3 Natura 2000-Gebiete 

Der Betrieb des Hammehafens und der damit verbundenen Einrichtungen darf die be-

nachbarten Natura 2000-Gebiete (das Vogelschutzgebiet V 35 „Hammeniederung" sowie das 

Fauna-Flora-Habitatgebiet 33 „Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teu-

felsmoor") nicht erheblich beeinträchtigen. Gemäß der Sammelverordnung über Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete im Bereich „Hammeniederung" und „Teufelsmoor" im Landkreis 

Osterholz sind bezüglich des benachbarten Naturschutzgebietes „Hammeniederung" alle 

Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können 

(Artikel 1, § 3 Absatz 1, Satz 1). 

9.4 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten im Boden Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme 

gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, so ist dies unverzüglich dem Land-

kreis Osterholz als untere Denkmalschutzbehörde, dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege 

oder der Gemeinde anzuzeigen (§ 14 Nd.s Denkmalschutzgesetz). Zur Anzeige von Boden-

funden ist jeder am Bau verpflichtet. 

9.5 Grundwassermessstelle 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindliche Grundwassermessstalle (UWO 

186 Neu Helgoland) ist zu erhalten und entsprechend der Betriebserfordernis zu sichern.  

Im Nahbereich dürfen keine bestandsbeeinträchtigenden Maßnahmen erfolgen. Der Beginn 

von Baumaßnahmen im Nahbereich der Messstelle ist dem NLWKN vorab anzuzeigen, um 

evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen abzuklären. 
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9.6 Beseitigung des Niederschlagswassers 

Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Nieder-

schlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den An-

schluß an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein ge-

sammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

zu verhüten. 

9.7 Besonderer Artenschutz 

Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

10. ERGÄNZENDE HINWEISE 

Zum Besonderen Artenschutz werden ergänzende Hinweise wie folgt gegeben: 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und / oder streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 

Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind  

a) Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzbeständen im Zeitraum vom 01. März bis 30. 

September zu vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei Gehölzbeseitigungen innerhalb 

dieses Zeitraumes das Nichtvorhandensein von dauerhaftem und besetzten Nistplät-

zen sowie von besetzten Baumhöhlen (durch Vögel oder Fledermäuse) unmittelbar vor 

dem Eingriff zu überprüfen. 

Vor Beginn von Rodungs- und Fällarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar 

sind Gehölze auf Baumhöhlen und ggf. darin überwinternde Arten sowie auf dauerhaf-

te Nistplätze zu überprüfen.  

b) Bestandsgebäude sind vor Durchführung von Abriss- oder Baumaßnahmen im Hin-

blick auf das Vorkommen von geschützten Fledermausarten in der Zeit der Wochen-

stubenbildung (Mai und Juni) sowie auf das Vorkommen von dauerhaftem und besetz-

ten Nistplätzen zu überprüfen. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG bei der 

Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Worpswede 

ausgearbeitet: 

Bremen, den 05.07.2022 

 

 

 

Worpswede, den …………….. 

 

  ……………………….. 

  (Schwenke) 

  Bürgermeister 

 

Verfahrenshinweise: 

1. Die frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

fand am …………….. in Form einer Bürgerversammlung statt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom …………….. bis ……………... 

3. Die Begründung einschließlich Umweltbericht hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 

…………….. bis …………….. zusammen mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

 

Worpswede, den  

 

  ……………………….. 

  (Schwenke) 

  Bürgermeister 

 

 



  

 

 (Proj.-Nr. 27726-238)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang  Wegekonzept Hammeniederung (Landkreis Osterholz) 
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